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ANFRAGEBEANTWORTUNG 
betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

Böhacker und Kollegen vom 4. Juni 1992, Nr. 
3090/J-NR/1992, "Umgehung der "Robinsonliste" 

.J 
der Post für SPö-~arteipropaganda" 

Zum Motiventeil der Anfrage: 

~GtB~/AB 

1992 .. 07 .. 1 7 
zu 3Oqo JJ 

Durch eine Novelle zur Postordnung wurde für Inhaber von Ab
gabesteilen die Möglichkeit geschaffen, auf die Zustellung 

nicht persönlich beanschrifteter Postsendungen, das sind 
Massensendungen ohne Anschrift und Zeitungen "An einen Haus
halt", generell im voraus zu verzichten. 

Diese seit 1. August 1990 gemäß § 202 ader Postordnung be

stehende Möglichkeit eines generellen Annahmeverzichtes für 

nicht persönlich beanschriftete Postsendungen wurde im Rahmen 
eines am 1. März 1991 aufgenommenen Betriebsversuches dahin
gehend modifiziert, daß nunmehr Postsendungen, die von Be

hörden oder Ämtern ausgehen und die als amtliche Mitteilungen 

gekennzeichnet sind, trotz Vorliegens von generellen 
Verzichtserklärungen an jeder Abgabestelle abgegeben werden. 

Kunden, die keine Zusendung von adressierten Werbematerial 
wünschen, haben außerdem die Möglichkeit, sich in die 
"Robinson-Liste" eintragen zu lassen. Dieser Wunsch wird vom 

Fachverband Werbung entgegengenommen und bewirkt, daß der Ein

getragene in den Karteien der Adreßverlage als Empfänger von 

Direkt Mailings gelöscht wird. 
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Ihre Fragen 

"Wie beurteilen Sie die Vorgangsweise der Werfener SPö, Par
teiwerbung als "Amtliche Mitteilung" falsch zu deklarieren, um 
so die Verteilung an alle Haushalte, also auch jene, die 
Werbepostwürfe ablehnen, zu erreichen? 

Sind Ihnen vergleichbare Fälle von Umgehungen der Robinson
liste bekannt, wenn ja, welche? 

Welche Arten von Postwurfsendungen werden im einzelnen an alle 
Haushalte, ungeachtet der Robinsonliste verteilt und 
welche Kriterien müssen diese erfüllen? 

Wie und durch wen wird die Einhaltung dieser Kriterien über
prüft? 

Welche Maßnahmen werden Sie veranlassen, um derartige Miß
bräuche in Hinkunft zu unterbinden?" 

darf ich wie folgt beantworten: 

Die Nummer 2/1992 der Druckschrift "Bei uns in Werfen" wurde 

am 15. April 1992 beim Postamt 5450 Werfen mit der allgemein 

gehaltenen Anschrift "An einen Hausha1t" zur Aufgabe gebracht. 
Auf den Sendungen war der Vermerk "Amtliche Mitteilung" ange

bracht. Da die Druckschrift nicht von einer Behörde oder einern 

Amt herausgegeben wird, wäre dieser Vermerk bereits bei der 

Annahme seitens des Postamtes zu beanstanden gewesen. Die Sen

dungen wurden jedoch irrtümlich unbeanstandet angenommen und 

sind in der Folge entgegen den geltenden Bestimmungen auch an 

jenen Abgabestellen abgegeben worden, für die eine Erklärung 

gemäß § 202 ader Postordnung vorlag. 

Die Einhaltung der Bestimmungen des Betriebsversuches 

"Amtliche Mitteilungen" wird von der Post in jedem Stadium der 

Beförderung überprüft. 

Der konkrete Fall wurde zum Anlaß genommen, das Postamt 5450 
Werfen neuerlich anzuweisen, für eine genaue Beachtung der 

Kriterien des Betriebsversuches zu sorgen. 

Wien, 'jamAG . Juli 1992 
Der Bundesminister 
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